




öffentlichen Spielflächen oder anderer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen gegenüber 
der Gemeinde Bubenreuth übernommen werden. 
(2) Die Kostenübernahme erfolgt durch einen pauschalierten Ablösebetrag.
(3) Der Ablösebetrag beträgt je m2 Fläche des Kinderspielplatzes 1.000 Euro.
(4) Der Ablösevertrag ist zwischen dem Bauherrn und der Gemeinde Bubenreuth
abzuschließen. Der Ablösebetrag ist vom Bauherrn in einer einmaligen Summe an die
Gemeinde Bubenreuth vor der Erteilung der Baugenehmigung zu entrichten. Die Gemeinde
Bubenreuth verpflichtet sich, den Betrag für die Wartung, Pflege, Instandhaltung bestehender
öffentlicher Spielplätze im Gemeindegebiet zu verwenden oder an anderer geeigneter Stelle
zweckgebunden zu verwenden.

§ 8 Abweichungen

(1) Die Gemeinde kann unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO Abweichungen von 
den Anforderungen dieser Satzung 
zulassen.
(2)  Wird die Verpflichtung zum Anlegen eines Kinderspielplatzes nur durch eine Änderung 
oder Nutzungsänderung eines Dachgeschosses in eine Wohnung erstmalig begründet, so 
besteht keine Verpflichtung zur Errichtung dessen.
§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 schadhafte 
Ausstattungen oder Spielgeräte nicht umgehend instand setzt oder erneuert. 

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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